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Wittstock/Dosse Beschluss-Nr. 365-2019-SVV
Öffentlich

Sitzungsvorlage für: Nichtöffentlich

Stadtverordnetenversammlung Bekanntmachung ja

Sitzungsdatum: 10.04.2019 Bekanntmachung nein

Fachbereich
Kämmerei

Beratungsfolge Sitzungs-
termin

TOP Anwesende Empfehlung

Soll Ist Gemäß
Beschluss-
vorschlag

mit
Änderungen

Ablehnung Zurück-
stellung

Finanzausschuss 03.04.2019 4. 5 5 X

Anwesende Abstimmungsergebnis
Sitzungs-
termin

TOP Soll Ist Ja Nein Enthaltung Abstimmungsart

Hauptausschuss 03.04.2019  4. 6 5 5 mit Änderungen

Beschlussentwurf
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wittstock/Dosse stimmt der außerplanmäßigen
Auszahlung auf der Investitionsmaßnahme 5732100005 "Mehrzweckgebäude Tetschendorf",
Produktkonto 573210/096140 (785100) in Höhe von 35.000 Euro zu.
Die Mittel werden mit Vollzug des Verkaufes zur Verfügung gestellt. Eine zeitnahe Objektplanung ist
damit umzusetzen. 

Der o.g. Beschluss wird wie folgt neu gefasst:
(Änderung/Streichung/Zusatz zum Beschlussvorschlag) nichtzutreffendes streichen

  

Beschlussfassung wie Vorschlag/Änderungen (nichtzutreffendes streichen)

Anwesende 21 Anmerkung:

Ja-Stimmen 21 Auf Grund des § 22 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) waren __0___
Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

              
               

Nein-Stimmen
Enthaltungen
gezeichnet
Der Vorsitzende

____________________
                                                                        Siegel (Siegel)

gezeichnet
Der Bürgermeister

____________________



Rechtsgrundlagen:
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl.I/07, [Nr.
19], S.286), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GVBl.I/18, [Nr.
37], S.4)
Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) vom 14.02.2008 (GVBI.II/08, [Nr. 03], S.14)
zuletzt geändert durch Verordnung vom 15. Februar 2018 (GVBI.II/18, [Nr. 15]) 

Finanzielle Auswirkungen
Einnahmen Mittel stehen zur Verfügung
Keine haushaltsmäßige Berührung Mittel stehen nicht zur Verfügung

zur Kenntnis genommen:
Stadtkämmerei

Sachverhalt: Beschluss-Nr. 365-2019-SVV
Die Begründung und Deckung wird in der Anlage zum Beschluss 365-2019-SVV - Antrag auf
Zustimmung zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung - erläutert.

In der gemeinsamen Sitzung des Finanz- und Hauptausschusses am 03.04.2019 wurde sich dafür
ausgesprochen den Beschlusstext wie folgt zu ergänzen:
"Die Mittel werden mit Vollzug des Verkaufes zur Verfügung gestellt. Eine zeitnahe Objektplanung ist
damit umzusetzen." 


